Im Mai 2009 veröffentlichte Urteile von Finanzgerichten 
1.
Die Leistung von Schadensersatz bzw. Vertragsstrafen für nicht oder nicht fristgerecht vorgenommene Baumaßnahmen stellt keine nach dem Investitionszulagengesetz begünstigte Investitionen dar.

FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.01.2009, 13 K 2259/05 B

2.
Änderung eines bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids trotz Verstoß gegen die behördliche Ermittlungspflicht - keine Verböserung bei Verletzung der amtlichen Ermittlungspflicht trotz ordnungsgemäßer Mitwirkung des Steuerpflichtigen
FG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.04.2009, 8 K 360/09

3.
Die in § 2 EigZulG enthaltene Beschränkung der Förderung auf im Inland belegene Häuser oder Eigentumswohnungen ist gemeinschaftsrechtswidrig und muss aufgrund des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts unangewendet bleiben
FG Baden-Württemberg, Urteil vom 20.04.2009, 3 K 3441/08

4.
Ein Verlust aus selbständiger Tätigkeit als außerordentlicher Professor ist nicht abziehbar; Schuldgeldzahlungen für den Besuch einer Kunsthochschule sind Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG
FG Köln, Urteil vom 24.11.2008, 5 K 6417/04

5.
Reparaturkosten für ein KFZ sind weder bei den Krankheitskosten eines zu 100% schwerbehinderten Kindes zu berücksichtigen, noch stellen sie eine sonstige außergewöhnliche Belastung im Sinne des § 33 Abs. 1 EStG dar.
FG Köln, Urteil vom 28.04.2009, 8 K 4748/06

6.

Nutzen Miteigentümer-Ehegatten ein Arbeitszimmer im gemeinschaftlichen Gebäude gemeinsam, sind die Aufwendungen bei jedem nur anteilig zu berücksichtigen.
FG Köln, Urteil vom 23.04.2009, 10 K 82/09

7.
Voraussetzungen für die Berücksichtigung von Kosten einer doppelten Haushaltsführung: Die Einrichtung eines zusätzlichen Haushalts außerhalb des Beschäftigungsortes bei der Lebensgefährtin hat keine beruflichen Gründe.

FG Köln, Urteil vom 21.01.2009, 12 K 5376/04

8.
Die ab dem Jahr 2007 geltende Regelung zum Abzug von Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind wegen eines Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz zumindest insoweit verfassungswidrig, als sie die Berücksichtigung der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer ausschließt, obwohl für die berufliche oder betriebliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Regelung kann wegen des Wortlautes und des erkennbaren Gesetzeszweckes nicht verfassungskonform ausgelegt werden. Sie verstößt gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG), das Gebot der Folgerichtigkeit und das objektive Nettoprinzip. Das Verfahren wird ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.

FG Münster, Beschluss vom 08.05.2009, 1 K 2872/08 E

9.

Es ist ernstlich zweifelhaft, ob eine länger als ein Jahr zinslos gestundete Ausgleichsforderung beim Anspruchsinhaber zu Einkünften aus Kapitalvermögen führt.

FG Münster, Beschluss vom 06.04.2009, 12 V 446/09 E

